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Der Streit zwischen Städten und Ländern nach den
Burgunderkriegen

Herkömmliche Antworten auf die Frage nach den Gründen des
Konflikts

1. Die Behandlung der eidgenössischen Krise von 1477 bis 1481 in der
schweizerischen Chronistik des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts

Der erste Chronist, der über das Stanser Verkommnis von 1481 berichtet, ist
Dze^o/cf ScM/trag zw 5erw h In der Amtlichen Ausgabe seiner Chronik, deren drei
Prachtbände er Ende 1483 dem Grossen Rat überreicht hat, wird das Verkomm-
nis zwar nicht erwähnt; die Darstellung endet mit dem Jahre 1480. Doch ist in der
noch erhaltenen ursprünglichen, unzensurierten und die Erzählung bis 1484 wei-
terführenden Fassung des dritten Bandes der Chronik-* dem Verkommnis ein
besonderes Kapitel gewidmet, unter dem Titel: «Das die acht ort der Eidgnossen
einen nüwen pund mit einandern gemacht hand». Der Bericht ist dadurch interes-

sant, dass er sich nicht allein auf das Geschehen von 1481 bezieht, sondern eine
kurze Zusammenfassung der ganzen zum Stanser Verkommnis führenden Ent-
wicklung gibt. Diese aus bernischer Sicht sich ergebende Vorgeschichte beginnt
nach Schillings Darstellung im Jahre 1477 mit dem Kolbenpannerzug und dem

Ewigen Burgrecht zwischen den Städten Zürich, Bern, Luzern, Freiburg und
Solothurn: «Als nü hievor in diser cronick erlütert stat, wie dann etlich der Eid-
gnossen iung lüte von Ure, Switz und andern orten sich understanden hatten, den
brantschatz zu Jenf zu reichen und demnach in dem torechtigen leben uszugen,
mit einer kolbenpaner, an ir obern und besunder der alten und erberkeit wissen
und willen, und am ersten gen Luzern kamend und darnach gen Bern und an
ander ende, und da allerlei mutwilliger Sachen, Worten und werken anfingen und
wider heim vertedinget wurden, und demnach zu nutz, ere und frommen gemei-
ner Eidgnosschaft durch die fünf stette, nämlich Zürich, Bern, Luzern, Friburg
und Sollottern ein ewig burgrecht gemacht und bi geswornen eiden gevestnet
wart, si alle einandern vor semlichem gewalt und mutwillen helfen schützen und
schirmen [...]» Dieses Burgrecht der Städte hätten die fünf Länder nicht leiden
wollen, «und suchten gar mengerlei, damit si es wider möchten abtun». Besonders
meinten sie, «die von Luzern hetten das nit ze tünde». Luzern aber sei wie die
andern vier Städte lange festgeblieben, entschlossen, «davon nit ze gan». Indessen
«kam es durch emsige Übungen der lendern darzü, das die von Luzern die andern

' Zu den Handschriften und Ausgaben von Schillings Chronik vgl. Dokumentation S. 89.
* Zu den zwei Fassungen des dritten Bandes (Hs. Z und B) vgl. Dokumentation S. 89-91.
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vier stette umb fridens und ruwen willen» zu mehreren Malen freundlich und
ernstlich baten, «von dem burgrechten ze stan und ander mittel und gut wege, die

man wol funde, an die hand ze nemen». Das sei aber von den andern vier Städten

«lang verhalten» worden. Doch zuletzt wurde «durch die fünf lender den vorge-
nanten Stetten sovil dargebotten und semlich gut mittel und wege funden, das sie

bedücht, es were nit uszeslachen, und durch fridens und rüwen willen, und besun-
der zu eren denen von Luzern, wart das burgrecht von den Stetten abgetan und ein
nüwer pund und früntlich vereinung damit zwüschen den acht orten gemacht, wie
sie nü fürwerthin zu ewigen ziten einandern schützen und schirmen und vor sem-
lichem gewalt und mutwilligen leben oder derglich Sachen hanthaben süllent». Es

folgt diesem Bericht über Entstehung und Zweck des Verkommnisses ein kurzes
Kapitel über den Bund mit Freiburg und Solothurn, das den Titel trägt: «Das die

vorgenanten acht ort mit beiden Stetten Friburg und Sollottern ouch ein ewigen
pund gemacht und sich zü inen verbunden hand»h

Schillings Berner Chronik nimmt in der chronikalischen Uberlieferung des

späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts, was die Darstellung der eidgenössischen
Krise von 1477 bis 1481 betrifft, eine einzigartige Stellung ein. Wenn wir, um uns
zu informieren, allein auf die Chroniken jener Zeit abstellen würden, und gäbe es

unter ihnen jene von Schilling nicht, dann wüssten wir nichts von einem torechten
Leben, nichts von einem Auszug torechter junger Leute, vom «Saubannerzug»,
wie er später genannt wurde. Denn weder in der Luzerner Chronistik (bei ZTfer-
/in * und beim £«zer«er ScM/iwg *) noch in der Zürcher Chronistik (bei £t//z'AzcÄ ^

und bei Srenwztw/t/ ') werden die Gesellschaft vom torechten Leben und ihr krie-
gerisches Unternehmen von 1477, das doch weite Teile der Schweiz, vor allem die

Obrigkeiten, in Schrecken versetzt hat, mit einem Wort erwähnt. Der eigentliche
Streitgegenstand in der Krise 1477/1481 und der Anlass für den Abschluss sowohl
des Burgrechts als auch des Verkommnisses war nach den Luzerner Chronisten
die von den Städten Freiburg und Solothurn begehrte Aufnahme in den Bund,
nach den Zürcher Chronisten die strittige Frage, wie Kriegsbeute und Eroberun-

gen an Land und Herrschaftsrechten geteilt werden sollten. Keine Erwähnung
findet das torechte Leben von 1477 auch in der Freiburger Chronik des Feter
A/o/sÂezwz obwohl sich der letzte Akt des «Saubannerzuges» in und um Freiburg
abgespielt hat: der autographe Text Molsheims von 1478/79 schildert die Ereig-
nisse bis zur Schlacht von Nancy am 5. Januar 1477; Kopien und Bearbeitungen
aus späterer Zeit® enthalten zum Teil Zusätze bis 1481, doch finden sich unter den

* Der vollständige Text der beiden Kapitel: Dokumentation S. 94f. Zur Transkription der Textvor-
lagen vgl. die Bemerkungen S. 88.

* Dokumentation S. 95-97.
s Dokumentation S. 97-101.
' Dokumentation S. lOlf.
' Dokumentation S. 102f.
* Nach dem von Albert Büchi, dem Herausgeber der Chronik (vgl. Anm. 9), erstellten Handschrif-

tenstemma sind es zehn Handschriften aus dem Zeitraum von 1481 bis 1670, die sich direkt oder
über Zwischenglieder als vom Autograph Molsheims abhängig erweisen.
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nachgetragenen Ereignissen weder der «Saubannerzug» noch das Fünf-Städte-
Burgrecht'.

Ausführlich dargestellt und durch fünf vorzügliche Federzeichnungen illu-
striert findet sich hingegen der «Saubannerzug» in dem in Faksimile edierten,
1981 erschienenen dritten Band der Chronik von WerwÄer ScAodo/erDoch
handelt es sich bei den betreffenden Textpartien um wörtliche Übernahmen aus
dem letzten Band der Schilling-Chronik. Im übrigen bringt Schodoler keinen
Hinweis auf das Burgrecht und damit auf die Beziehung zwischen diesem und
dem Verkommnis von Stans, was auf den Umstand zurückzuführen ist, dass

Schodoler nicht die unzensurierte, vollständige Fassung des dritten Bandes der
Schilling-Chronik als Vorlage benutzt hat, sondern die amtliche Ausgabe, in wel-
eher nicht nur das Kapitel über das Stanser Verkommnis fehlt (weil sie mit dem
Jahr 1480 abbricht), sondern auch sämtliche das Burgrecht betreffenden Stellen
der Originalfassung getilgt sind. Ohne Anspielung auf «Saubannerzug» und Burg-
recht wird das Verkommnis von Schodoler zwischen Abschnitten über Ereignisse
des Jahres 1482 kurz erwähnt".

In der 1548 gedruckten und dadurch weitere Kreise erreichenden, in der Folge
das Geschichtsbild des Schweizers wesentlich bestimmenden eidgenössischen
Chronik von/o/wwwes Stzzmp/wird im 20. Kapitel dem torechten Leben von 1477
ein Abschnitt gewidmet (Randtitel: «Böse Zungen richtend unrüw an» - «Das

torechtig laben» - «Kolbenpaner»), Stumpfs Quelle konnte die seit 1486 in Zürich
befindliche Urschrift des dritten Bandes von Schillings Chronik sein. Doch in sei-

nem an das 20. Kapitel unmittelbar anschliessenden Kapitel «Von etlichen sparten
und mißhellung zwüschend Stetten und lendern der Eidgnoschaft, wie die
berüwiget sind» (Randtitel: «Spän züschend den Stetten und lendern» - «Verkom-
nuß zu Stans») wird über den Abschluss des Burgrechts und des Verkommnisses
berichtet, ohne dass dabei irgend ein Zusammenhang mit dem torechten Leben
hergestellt würde. Ursache und Kern des «Spans» zwischen Städten und Ländern,
Anlass und Hauptgegenstand der beiden Abkommen sind nach Stumpf, wie für
Edlibach und Brennwald, die strittige Frage, wie im Krieg gemachte Beute und
Eroberungen geteilt werden sollten'^.

Nur beim Berner Schilling in der ursprünglichen Fassung des dritten Bandes
seiner Chronik (und später in der sie fortsetzenden, im Anfangsteil in einem

«gmeinen summierten durchgang» auf die Zeit vor 1480 zurückgreifenden Chro-
nik des Vk/m'»s ") kommt dem «torechtigen» oder «mutwilligen» Le-

' Peter von Molsheims Freiburger Chronik der Burgunderkriege, hrg. von Albert Büchi, Bern
1914. - Uber das Verhältnis des Autographs Molsheims 1478/1479 zum «Ur-Schilling», der sog.
«Kleinen Burgunderchronik» Schillings von 1477, siehe WALDER, Schillings drei Redaktionen,
S. 90-97 (Zu den in den Anmerkungen verwendeten Kurztiteln der zitierten Literatur vgl. das

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur).
Wiedergabe der Illustrationen in: WALDER, Das torrechte Leben von 1477, Bild 12-16.

" Dokumentation S. 229f.
Dokumentation S. 103.

^ Anshelm, Berner Chronik, Bd. 1, S. 115, 177-185.
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ben in der Darstellung der Krise von 1477 bis 1481 eine zentrale Stellung als

bestimmendes Motiv für die Politik der Orte und namentlich Berns zu, findet sich

jene durchgehende Linie einer dreistufigen Entwicklung, die dem tatsächlichen
Verlauf und Ereigniszusammenhang entspricht: vom «Saubannerzug» im Februar
1477, welcher die Ortsobrigkeiten aufgeschreckt und vor allem Bern zu besorgten
Gegenmassnahmen veranlasst hat, zum «Ewigen Burgrecht» zwischen Zürich,
Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn, das von den fünf Städten kurz danach zum
Schutz gegen «semlichen gewalt und mütwillen» abgeschlossen wurde und von
den Länderorten heftig bekämpft worden ist, bis hin zum eidgenössischen Ver-
kommnis von 1481, das an Stelle des aufgegebenen Sonderbündnisses der Städte
fortan den Schutz «vor semlichem gewalt und mutwilligen leben» gewährleisten
sollte. Schillings Darstellung stimmt im wesentlichen mit dem Bild überein, das

man aus den erhaltenen Akten - Tagsatzungsabschieden, Ratsmanualen, amtli-
chen Missiven usw. - gewinnt. Es überrascht dies nicht. Der Chronist begann
seine Laufbahn in Bern 1460 als Substitut auf der Kanzlei und war seitl468 Mit-
glied des Grossen Rates. Seine Amtstätigkeit - als Unterschreiber seit 1473,
Seckelschreiber seit 1476 und Gerichtsschreiber ab 1481 - sowie der Auftrag zur
Abfassung der Chronik öffneten ihm den Zugang zum bernischen Archiv. Er war
ferner Stubengenosse der Gesellschaft zum Distelzwang, jener vornehmen berni-
sehen Gesellschaft, die in ihrer Zusammensetzung so etwas wie einen exklusiven
Ausschuss des Grossen Rates darstellte, und bekleidete in ihr nacheinander die
Ämter des Stubenschreibers, des Seckelmeisters und zuletzt das eines Stuben-
meisters. Der Berner Schilling konnte somit seine Kenntnis der geschilderten Vor-
gänge aus dem reichen bernischen Aktenmaterial schöpfen, aus den ständigen
Gesprächen mit den führenden Politikern der Stadt und daneben, für viele der

dargestellten Ereignisse, aus unmittelbarem eigenem Erleben. Uber die Vorgänge
im Februar 1477 berichtet er als Augen- und Ohrenzeuge. Der Vergleich mit den
noch vorhandenen unmittelbaren Quellen zeigt einen um Genauigkeit bemühten
Chronisten und bestätigt für den untersuchten Zeitabschnitt immer wieder die

Zuverlässigkeit des Berichterstatters auch inbezug auf jene Angaben, welche die
lückenhafte aktenmässige Uberlieferung ergänzen.

Dasselbe lässt sich von DzeTWd 5cAz7/z'«g zw Lztzerzz, dem Neffen des Berner
Chronisten, nicht sagen, auch wenn er seit der Quellenpublikation von Robert
Durrer zum Kronzeugen für die Vorgänge in Stans im Dezember 1481 geworden
ist. Ein Musterbeispiel dafür, wie der Luzerner Chronist auf irgend welchen
Wegen ermittelte Fakten, auch Miterlebtes, Jahrzehnte nach dem Geschehen

phantasievoll zu einem einprägsamen, aber dem Aktenbefund widersprechenden
Bild zusammenfügte, ist seine Darstellung vom Ursprung des Konfliktes''*: «Als
alle burgunschen krieg abwag getan, beid vereinungen mit dem bapst und ouch
dem küng von Unger beschlossen [1479!] und all Eitgnossen wol miteinandern
eins und zefriden warend», da hat sich «ein unrüw» zwischen den Städten Zürich,
Bern Luzern, Freiburg und Solothurn und den drei Ländern Uri, Schwyz und

Dokumentation S. 98-100, Abschnitte 165-168.
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Unterwaiden erhoben. Ausgelöst wurde sie durch Freiburg und Solothurn, die
«ouch gern mit gemeinen Eitgnossen in puntniß und naher zum brâtt gewäsen»
wären. Die beiden Städte beschlossen darum, durch eine in die Orte entsandte
Botschaft gemeinsam für ihre Aufnahme zu werben. Ihre Gesandten ritten «von
ort ze ort, erzaltend da vor allen gemeinden ir anligen» und baten, «einen tag
harumb zu Lucern ze leisten und inen darumb gute antwurt ze gäben». Ihrer Bitte
wurde entsprochen. Doch auf der Luzerner Tagsatzung zeigte sich, dass einzig die
Städte für die Erweiterung des Bundes waren, während sich die Länder diesem
Wunsch entschieden widersetzten. Als diese ihre Opposition nicht aufgeben,
Zürich, Bern und Luzern aber «die von Friburg und Soloturn nit ganz verschüp-
fen» wollten, da schlössen die drei Städte «ein ewig burgrächt mit denen beiden
Stetten Friburg und Soloturn und si widerumb mit inen», worüber die Länder
«sunder gross verdriessen hattend». Wie vorher die Aufnahme der zwei West-
Städte in den Bund, so wurde jetzt von ihnen das Burgrecht heftig bekämpft. - Die
in dieser Schilderung vermittelte Vorstellung, dass vor Abschluss des Burgrechts
nicht nur Freiburg, sondern zusammen mit ihm auch Solothurn das formelle
Begehren um Aufnahme gestellt habe, hält sich bis heute, obwohl in den Akten
darüber nichts zu finden ist, diese einer solchen Annahme vielmehr widerspre-
chen^. Woher der Luzerner Schilling sein Wissen von der allein in seiner Chronik
erwähnten gemeinsamen Aktion der zwei Städte hat, ist indessen beim Studium
der Akten unschwer zu erkennen. Es sind nämlich tatsächlich einmal Boten von
Freiburg und Solothurn zusammen in die Orte geritten, aber gemeinsam mit
Gesandten von Zürich, Bern und Luzern, und wäc/; Abschluss des Ewigen Burg-
rechts. Eine aus zwei Vertretern von jeder Stadt gebildete Abordnung der fünf
Städte ritt im Mai 1478 durch die fünf Länder und sprach vor ihren Landsgemein-
den, doch nicht um sie für die Aufnahme der beiden Weststädte in den Bund der

Eidgenossen zu gewinnen, sondern um sie dazu zu bewegen, den Widerstand

gegen das Burgrecht aufzugeben^. - Nicht besser verhält es sich mit Schillings
Bericht über den Abschluss des Streites. Uber den am 22. Dezember 1481 zu-
stände gekommenen Kompromiss, das heisst über den vom Unterschreiber von
Luzern, dem Vater des Chronisten, eigenhändig niedergeschriebenen «bericht»,
wie Schilling das Vertragswerk nennt, werden so unklare, den Leser nur verwir-
rende Aussagen gemacht, dass auch in bezug auf die andern Angaben des Chroni-
sten über den entscheidenden Tag in Stans nicht zu unterdrückende Zweifel an der

Das Fragment aus der «ungedruckten Fortsetzung von Tschudis Schweizerchronik», das von
Amiet in der Jubiläumsschrift von 1881 als Zeugnis für eine von Freiburg und Solothurn 1477

gemeinsam unternommene Aktion angeführt wird, erweist sich bei näherer Prüfung als ein zum
grössten Teil wörtlicher Auszug aus der Chronik des Luzerner Schilling (AMIET, Solothurn im
Bunde der Eidgenossen, S. 8).

" Siehe S. 38. - Ein Posten in den solothurnischen Seckeimeisterrechnungen 1477/78 über Ausgaben
von 1478 für einen Ritt solothurnischer Boten in die Länder, «von ort ze ort», nennt ausdrücklich
das Burgrecht als Zweck der Sendung: «Aber xvi tag selbander mit min hern schulthessen in die
länder von ort ze ort von des burgrechtz wegen» (vgl. STA Solothurn: Seckeimeisterrechnungen
1477/78, Ausgaben Reitgeld, 203r).
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Zuverlässigkeit des Berichterstatters aufkommen. An der auf den 18. Dezember
nach Stans einberufenen Tagsatzung - so wird uns erzählt - vermochten sich die

eidgenössischen Boten vorerst nicht zu einigen, wollte sich die Sache «zü keiner
fruntschaft schicken, verzoch sich doch bitz uff sant Thomans abend [das heisst
bis zum Tag vor St. Thomas, also bis zum 20., nicht zum 21. Dezember, wie im
Sachkommentar der Ausgabe von 1981 irrigerweise erklärt wird], daz es ie lenger
und böser wart». Am Vormittag dieses 20. Dezembers war ein Punkt erreicht, dass

«niemand sich anders nüt me versach dann kriegs». Am Nachmittag, als die in
Zorn auseinandergegangenen Tagsatzungsherren bereits zur Abreise rüsteten, war
nach der durch Pfarrer Heimo am Grund noch eben rechtzeitig überbrachten
Botschaft des Bruder Klaus «in einer stund» alles geregelt. Und «lüt man allent-
halben fröud, und beschloß man disse sach uff sant Thomans abend» U Man fragt
sich mit Recht, ob nicht Ereignisse, die sich im Dezember 1481 in Stans auf meh-
rere Tage verteilt hatten, durch den Chronisten dreissig Jahre später effektvoll in
den zeitlichen Rahmen eines Tages und einer Stunde zusammengedrängt worden
sind.

Uber die für das Verhalten Berns entscheidende, die Wende im Burgrechtsstreit
herbeiführende Rolle Luzerns in der letzten Phase der Auseinandersetzung, auf
welche der Berner Schilling, in Ubereinstimmung mit den Akten der bernischen
Kanzlei (Ratsmanual und Missiven vom Juli 1481) in seiner Chronik hinweist,
weiss der Luzerner Schilling nichts zu berichten. Auch in den modernen Darstel-
lungen des Burgrechtsstreites findet sich nichts darüber.

2. Die Deutung der eidgenössischen Krise von 1477 bis 1481 in modernen
Darstellungen der Schweizergeschichte

Die schweizerische Geschichtsschreibung vom 16. bis ins 20. Jahrhundert folg-
te bei der Darstellung und Erklärung der eidgenössischen Krise von 1477/1481
in der Gesamtansicht und in der Akzentsetzung nicht dem Berner Chronisten
Schilling, sondern den Luzerner und Zürcher Chronisten. Der «Streit zwischen
Städten und Ländern» - so wurde im Anschluss an sie berichtet - entzündete sich
einerseits an der Frage der Aufnahme von Freiburg und Solothurn in den Bund
und andererseits an der Frage über die Teilung der Eroberungen und der Beute-
stücke aus den Burgunderkriegen und in künftigen Kriegen. Beigelegt wurde der
Konflikt durch den dank dem Eingreifen von Bruder Klaus in Stans zustande

gekommenen Kompromiss in diesen beiden Fragen.
Dies war noch um 1930 für /Tots AdTTo/z die herkömmliche Auffassung, die

es zu korrigieren galt": «Nicht der Streit um eine gerechte Verteilung der Kriegs-
beute, noch die Frage der Aufnahme von Freiburg und Solothurn als vollberech-
tigte Bundesglieder schied letzten Endes die Geister. Der Kampf ging vielmehr

^ Dokumentation S. 100, Abschnitt 169.

Nabholz/von Muralt, Geschichte der Schweiz 1, S. 280f.
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um jene andere Frage, ob die unbedingte Souveränität der eidgenössischen Orte
preisgegeben und ein Neubau des staatlichen Gebäudes in zentralistischer Rieh-

tung versucht werden solle». Darauf zielten nach Nabholz bestimmte Reform-
Vorschläge der Städte: «An Stelle des bunten Gemisches der verschiedenartigen
Bündnisse sollte ein 'gemeiner, gelicher und zimlicher bund' treten». Als Beleg für
den geplanten «Neubau» nennt Nabholz neben der von den Städteorten verlang-
ten Verpflichtung zu gemeinschaftlicher Hilfeleistung an ein Bundesglied, das

durch ein anderes in seinen Rechten gewalttätig verletzt wird, besonders die For-
derung der Städte, dass keiner der Orte ohne Rat, Wissen und Willen aller ande-

ren einen Krieg beginnen solle. Der Vorschlag findet sich in dem auf dem Zofin-
ger Tag der fünf Burgrechtsstädte vom 20. August 1481 ausgearbeiteten dritten
Verkommnisentwurf". Es handelt sich hier indessen um eine zum Teil fast wört-
liehe Wiederholung des letzten Artikels des Sempacherbriefes von 1393*1 Bereits
1422 gab Zürich, als die Waldstätte nach der Niederlage von Arbedo die Kriegs-
mahnung an die Mitstände erlassen wollten, in der Instruktion für seine Tagsat-
zungsboten dem Artikel die Auslegung, dass nur ein mit Zustimmung der andern
Orte begonnener Krieg zur Hilfe verpflichte: es lehnte darum das Ansinnen der
Waldstätte ab, da «gemein Eidgnossen sich vormals erkennt und gegen enander
verschriben hand, daz nieman keinen krieg anvahen sol än gemeiner Eidgnossen
rat und willen»-*' Die Forderung von 1481 war also nicht neu und sie war auch
nicht ein ausschliesslich städtisches Anliegen. Das «fürschiessen», das heisst einen

Krieg beginnen, ohne sich vorher mit den andern Ständen ins Einvernehmen

gesetzt zu haben, war ein Vorwurf, den sich im 15. Jahrhundert die Orte gegen-
seitig, Städte wie Länder, machten; 1475 war es Bern, das mit seiner eigenwilligen
Westpolitik dazu Anlass gab, Ende 1478 Uri mit seiner im Alleingang beschlösse-

nen Kriegserklärung an Mailand. Die geforderte einvernehmliche Politik erwies
sich als ein Grundsatz, der je nach der besonderen Interessenlage angerufen oder
missachtet wurde. Der von Nabholz als bedeutungsvoll bezeichnete Vorschlag
der Städte gehörte denn auch nicht zu jenen Forderungen, an denen sie unbedingt
festhalten wollten. In ihrem Anfang November 1481 der Zuger Tagsatzung vor-
gelegten Verkommnisentwurf (V 5) kommt er nicht mehr vor.

Ein weiterer Beleg für den beabsichtigten staatlichen Neubau war für Nabholz
der von den Städten nach Aussage eines Tagsatzungsabschiedes vom Oktober
1481 angestrebte gemeine, für alle Orte gleiche Bund: «[...] das dann wurd geredt
von einem gemeinen, geliehen und zimlichen pund [...]». Der zitierte Satz steht im
Abschied des von den fünf Städten Zürich, Bern, Luzern Freiburg und Solothurn
am 28. Oktober in Zofingen abgehaltenen Tages, allerdings - in der angeführten
Form - nicht im Originalabschied, sondern in dessen Abdruck in demi 858 von
Philipp Anton von Segesser herausgegebenen dritten Band der amtlichen Samm-

" Dokumentation S. 152, Artikel 4.

Dokumentation, Synopsis S. 170.

Stehlin, Sempacherbrief, S. 169.
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lung der älteren eidgenössischen Abschiede-". In dieser gedruckten Fassung - als

gemeiner, gleicher und ziemlicher Bund - ist der im Zofinger Abschied genannte
Bund in die schweizergeschichtliche Literatur eingegangen. In den Darstellungen
und Interpretationen der eidgenössischen Krise von 1477 bis 1481 wurde er,
neben und nach Nabholz, gerne zitiert^, als einprägsame Kennzeichnung des

neuen Schweizerbundes, den die Städte angestrebt hätten: einen einheitlichen,
gleichen Bund, welcher die unterschiedlichen älteren Bünde hätte ersetzen oder
doch über ihnen stehen sollen.

So stellte £wzz7 Dürr in seiner (im übrigen vorzüglichen) Darstellung der «Poli-
tikder Eidgenossen im 14. und 15. Jahrhundert» 1933 fest: Wenn es nach dem Wil-
len der Städte gegangen wäre, «so hätten, im Gegensatz zum tatsächlichen Ergeb-
nis, die Stanser Verhandlungen sogar zu einer zentralistischen Lösung führen
können. Denn von jenen war auch «ein gemeiner, gleicher und (Städten und Län-
dem) ziemlicher Bund» ins Auge gefasst worden mit Einschluss von Freiburg und
Solothurn. Ein solcher Bund hätte «an die Stelle der alten Bünde, oder über ihnen
stehend, ein einheitliches Bundesrecht geschaffen, das wohl kaum um gewisse
zentralistische Regelungen [...] herumgekommen wäre»^.

In gleichem Sinne äusserte sich Rfc&ztrt/ £e//er 1946 im ersten Band seiner
«Geschichte Berns»: Die Städte zielten auf eine Umgestaltung der Eidgenossen-
schaft. «Sie wollten einen gemeinen, gleichen, geziemlichen Bund, wie sie sagten,
einen einzigen Bundesbrief anstelle der verschiedenartigen Briefe; sie wollten ein

eidgenössisches Recht, eine eidgenössische Gewalt, eine eidgenössische Politik»^.
In der 1974 erschienenen «Geschichte der Schweiz» von £r«sf

machten die Städte «den in der Geschichte der spätmittelalterlichen Eidgenossen-
schaft einmaligen Vorschlag, ihre Bünde [...] durch einen 'gemeinen, geliehen und
zimlichen bund', der allen Orten die gleichen Pflichten auferlegte und die Orte
fester zusammenschloss, zu ersetzen»^. Mit «gleichen Pflichten» - hier ist es

besonders deutlich, wie das Wort «gelich» in der vielzitierten Textstelle, bewusst
oder unbewusst, die Vorstellung von der Bundesreform, welche die Städte geplant
hätten, beeinflusste. Doch es handelt sich bei dem Wort «gelich» um einen seit 130

Jahren tradierten Lesefehler von Segesser (oder seines Gewährsmannes in Bern),
wie der Rückgriff auf das Original des Abschiedes im Berner Staatsarchiv ergab,
einen Lesefehler, der durch die lange Unterschleife eines «g» in der vorangehen-

" EA III/l, S. 108. Segessers Vorlage ist das Berner Exemplar: STA Bern, Eidgenössische Abschiede
B, S. 184.

" Schon vor Nabholz durch Wilhelm Oechsli: «In dem Burgrechtsstreit nach den Burgunderkrie-
gen empfand man den Mangel an einer Bundesverfassung; es wurde am 28. Oktober 1481 auf einer
Konferenz der fünf Burgrechtsstädte zu Zofingen «geredt von einem gemeinen, geliehen und
zimlichen Pund» [...]». Vgl. OECHSLI, Die Benennungen der Alten Eidgenossenschaft und ihrer
Glieder (Bd. 42), S. 142.

** Dürr, Die Politik der Eidgenossen im 14. und 15. Jahrhundert, S. 447.

" Feller, Geschichte Berns 1, S. 433.
** BOHNENBLUST, Geschichte der Schweiz, S. 170.
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den Zeile verursacht wurde. Im Originaltext ist die Rede von einem «gemeinen,
er/zc^e« und zimlichen pund»^.

Doch wichtiger als diese Korrektur des Lesefehlers ist etwas anderes. Anlass

zur Kritik an der Verwendung der Textstelle gibt vor allem die Tatsache, dass sie

völlig losgelöst aus dem Zusammenhang, in dem sie steht, gebraucht wird: los-
gelöst erstens aus dem Kontext des Dokumentes vom 28. Oktober 1481 und los-
gelöst zweitens aus dem grösseren Zusammenhang, in welchem dieses selber
steht, das heisst den Verhandlungen, die seit Ende 1477 zwischen den Länder- und
Städteorten wegen des Burgrechts geführt wurden, Verhandlungen, bei denen es

nicht um die grundsätzliche Frage einer Bundesreform ging^, sondern ganz kon-
kret darum, wie der zwischen den drei Ländern Uri, Schwyz, Unterwaiden einer-
seits und der Stadt Luzern anderseits entstandene Konflikt beigelegt werden solle
oder könne (Rechtsverfahren mit Rechtsentscheid oder gütliche Übereinkunft),
schliesslich um eine Ersatzlösung für das vor allem von Bern mit Gründen eines

allgemeinen eidgenössischen Interesses verteidigten Burgrechts, um eine allseitig
annehmbare Regelung, welche den Ursachen, die zum Abschluss des Burgrechts
geführt hatten, Rechnung trug und es so den Städten ermöglichen würde, ihr Son-
derbündnis aufzugeben. Dabei ist bei den verschiedenen sich folgenden Vorschlä-

gen jeweilen zu fragen, wie weit es sich um ernst gemeinte Alternativen und wie
weit um taktische Mittel zur Durchsetzung bestimmter anderer, für den Urheber
vorrangiger Ziele handelte.

Was mit dem im Abschied vom 28. Oktober 1481 vorgeschlagenen «gemeinen,
ehrlichen und ziemlichen Bund» tatsächlich gemeint war und welchen Sinn dieser

Vorschlag hatte, ergibt sich allein aus der ganzen, mit dem Saubannerzug 1477

beginnenden Entstehungsgeschichte des Stanser Verkommnisses und des das Ver-
kommnis ergänzenden Bundes mit Freiburg und Solothurn.

^ Vierter Abschnitt des Originals des Berner Abschiedes, zweite und dritte Zeile (STA Bern: Eid-
genössischc Abschiede B, S. 184). Im Solothurner Abschied des Tages vom 28. Oktober 1481 steht

an der betreffenden Stelle unzweideutig «Erlichen» (STA Solothurn: Abschiede Band 0, S. 277).
Zur Problematik der Bundesreform mit «zentralistischer Tendenz», welche die Städteorte 1477

bis 1481 angestrebt hätten, vgl. die kritischen Ausführungen von DOMEISEN, Schweizer Verfas-
sungsgeschichte, S. 46ff. Der Interpretation des Dokuments vom 28. Oktober 1481 (S. 53f.) kann
nicht in allen Teilen zugestimmt werden. Hinsichtlich der Frage, was mit dem vorgeschlagenen
«gemeinen Bund» gemeint war, führt eine sämtliche Verkommnis- und Bundesentwürfe sowie
deren Entstehung berücksichtigende Analyse zu einem anderen Ergebnis.
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Der Ablauf der Ereignisse von 1477 bis 1481 im einzelnen:
Revision überkommener Vorstellungen von den Hauptvorgängen

1. Der Kolbenpannerzug (sogenannter «Saubannerzug») von 1477

« wzz't ezwer &o/£e«pn«er... »

Das Panner, welches die Gesellen vom torechten Leben im Februar 1477 auf
ihrem Kriegszug in die Westschweiz mitführten, soll nach hartnäckig sich

behauptender Meinung noch erhalten sein, aufbewahrt im Historischen Museum
in Zug. Das «Schweizer Fahnenbuch» gibt eine farbige Reproduktion", auf wel-
che das «Handbuch der Schweizergeschichte» bei Erwähnung des Saubannerzu-

ges verweist'". Sie zeigt einen Narren mit der Narrenrute in der Hand und ihm
zugekehrt eine Muttersau mit drei Frischlingen, denen der Narr aus einem Sack
Eicheln hinstreut". Dieses Panner ist nach den Untersuchungen von Hans Koch
bis 1775 Gesellschaftsfahne, Wahrzeichen des «Grossen allmächtigen und un-
überwindlichen Rates von Zug» gewesen". Strittig bliebe nach Hans Koch bezüg-
lieh seiner Verwendung im Jahre 1477, «ob das Zuger Saubanner für diesen Aus-
zug extra angefertigt war, oder ob es das Feldzeichen des "Grossen allmächtigen
Rathes von Zug" war», was sich nicht genau beweisen lasse". Doch schon die
in Kochs früherer Arbeit über den Grossen allmächtigen Rat veröffentlichten
Aktenstücke, vor allem Wickarts 1666 verfasste «Historia von dem Wielantz-Pan-

ner, vor altem genannt Kolben-Panner», und die Abbildung des 1591 vom Schrei-
ber Paul Stocker gezeichneten Wielants-Panner (mit zwei aufrechtstehenden
Sauen) lassen es mehr als zweifelhaft erscheinen, dass jenes in Zug aufbewahrte
Saubanner das Feldzeichen der Gesellen vom torechten Leben gewesen ist. Vor
allem aber widersprechen alle zeitgenössischen Zeugnisse dieser Annahme. Die-
bold Schilling, der den Anmarsch der Heerschar auf Bern und ihren Einzug in die
Stadt als Augenzeuge miterlebt hat, berichtet darüber, dass sie mit einem Panner
gekommen seien, «daran was ein kolben und ouch ein eber gcmolet»". Sechs Illu-
strationen in der amtlichen Fassung seiner Chronik stellen das Panner entspre-
chend dar: in der Mitte, senkrecht stehend, eine Keule, vor ihr ein Eber, der
Fahnenstange zugewendet, also in Marschrichtung angreifend sich vorwärts
bewegend; Keule und Eber weiss auf blauem Grund". Damit übereinstimmend
beschreibt der Basler Kaplan Johannes Knebel in seinem Diarium das Panner,

Bruckner, Fahnenbuch, Tafel 26.
» Schaufelberger, Spätmittelalter, S. 327.
" Siehe Dokumentation S. 119, Abb. 12. Sie zeigt das legendäre Saubanner, das im Museum Burg,

Zug, aufbewahrt wird.
^ Koch, Der «Grosse allmächtige und unüberwindliche Rat», S. 3-24; S. 17f.: «Das Ende des Sau-

panners».
" Koch, Zug, S. 54.

" Dokumentation S. 117, Überschrift von Kapitel 338.
" Dokumentation S. 123ff, Abb. 13, 15, 17, 19, 21, 22: Besammlung der Gesellen vor Zug, Die

Gesellen vor Luzern, Einzug in Burgdorf, Einzug in Bern, Vor Freiburg, Heimkehr durch Bern.
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allerdings mit umgekehrter Zuordnung der Farben: «[...] fecerunt banneriolum
album, in quo fuit depictus unus porcellus et fustis, vulgariter ein kolb, glauci
coloris»^. Eine gleichsam amtliche Bestätigung dieser Darstellung des Panners
findet sich in den Freiburger Seckeimeisterrechnungen, in denen eine Auslage von
52 Schilling für Jean Giron vermerkt ist, der den bis Lausanne vorauseilenden
Gesellen nachgeschickt worden war: «tramis appres les compaignions dez allies,

qui menarent lenseignie du puor et de la masse, lequel fust jusqua Lausanne»

(«puor», in der älteren Bedeutung von sanglier, und «masse», die Matze)^. Schil-

ling nennt die Matze an erster Stelle: «ein kolben und ouch ein eber». Die Keule,
mit ihrem Symbolgehalt, war wichtig. Alle Zeugnisse bis ins 16. Jahrhundert spre-
chen denn auch nie vom Saubanner, sondern stets nur vom Kolbenpanner^. Seine

Bedeutung musste gerade in Bern bekannt und in Erinnerung sein - der Fall des

Hänsli Schumacher nämlich, eines Bauern aus Brienz, der 1450/51, kurz nach den
Unruhen des «Bösen Bundes» im Oberland, gegen wirklich oder vermeintlich
begangenes Unrecht zur Selbsthilfe griff und diese unter dem Zeichen des Kol-
bens, der Matze organisierte. In einer der Kundschaften wird erzählt, wie Schu-
macher zum Zeugen, Ueli Schilt, gekommen sei und ihn aufgefordert habe:

«Schilt, ir sond üch zu uns machen und helfen die kolbenbaner uffen, so tund ir
recht; tund ir das nüt, so möchtind ir sin wol engelten, und unser ist ein große
geselschaft und vil, die die baner wellent uffen und starke hilf darzu tun»^.

Auf dem Wege der Selbsthilfe, «mit eigenem gewalt», sich Recht verschaffen
und darüber hinaus begangenes Unrecht kraft eigener Strafgewalt ahnden: beides
steht als erklärte Absicht auch hinter dem «Saubannerzug» von 1477.

«... di« forecÂte /e£>e« ...»
Diebold Schilling spricht von «iungen mutwilligen lüten», die im Frühjahr 1477

«in dem torechtigen leben uszugen mit einer kolbenpaner». Sein Bericht im drit-
ten Chronikband ist indessen für jene ältere Ausdrucksweise (die Rede vom
«torechten Leben», die wir übernehmen) das einzige zeitgenössische Zeugnis; die
amtlichen Akten verwenden den Ausdruck nicht, in ihnen gibt es weder einen

«Saubannerzug» noch einen Auszug «in dem torechtigen leben». Nach des Chro-
nisten eigener und glaubwürdiger Aussage ist jedoch das «torechtig leben» nicht

^ Johannis Knebel capellani ecclesiae basiliensis diarium, in: Basler Chroniken, Bd. 3, Leipzig 1887,
S. 136f.

" Büchi, Freiburger Akten, S. 79.
** Zum Beispiel auch Kaspar Suter in seiner Zuger Chronik von 1549: «Man seit irem paner, das si

uff gwarfen hatten, das Kolben-Panner» (Kaspar Suters Zuger Chronik 1549, ediert von Adolf A.
Steiner, Zug 1964, S. 73). - Aufschlussreich ist die Entwicklung in der amtlichen Berner Chroni-
stik: Diebold Schilling spricht an allen auf das Panner bezüglichen Stellen vom «kolbenpaner»,
Valerius Anshelm (nach 1529) bereits vom «kolben-suw-paner» sowie von der «ufruerischen süw-
und kolbenreis», Michael Stettlcr (1626), obwohl er von Schilling die Beschreibung des Panners
übernimmt («darein war ein Eber mit einem Kolben gemahlet»), von der «Sew-Paner», den «Sew-
Panerischen Kriegsleuten», der «Rumorischen Sew-Paner».

Tobler, Nachtrag, S. 572f.










































































